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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Einrichtung eines Vorstellungsgremiums zur Besetzung der Stellen von Schulleiterin-

nen und Schulleitern gem. § 61. Abs. 1 Schulgesetz NRW 

 
Begründung: 

 

Nach § 61 Abs. 1 Schulgesetz schreibt die obere Schulaufsichtsbehörde die Stelle der 

Schulleiterin/des Schulleiters mit Zustimmung der Schulkonferenz und des Schulträgers 

aus, prüft die eingegangenen Bewerbungen und benennt der Schulkonferenz und dem 

Schulträger die Bewerberinnen/ Bewerber, die das Anforderungsprofil der Ausschreibung 

erfüllen. Schulkonferenz und Schulträger können diese Bewerberinnen/Bewerber zu einem 

Vorstellungsgespräch einladen. 

 

Gemäß § 61 Abs. 2 Schulgesetz können sowohl die Schulkonferenz als auch der Schulträger 

gegenüber der oberen Schulaufsichtsbehörde innerhalb von acht Wochen einen Beset-

zungsvorschlag abgeben; er soll begründet werden. Die obere Schulaufsichtsbehörde trifft 

dann die Auswahlentscheidung. Sie würdigt dabei die Vorschläge der Schulkonferenz und 

des Schulträgers und teilt ihre Entscheidung  unter Angabe der Gründe der Schulkonferenz 

und dem Schulträger mit. 

 

Aus dringenden dienstlichen Gründen kann die Schulaufsichtsbehörde Stellen für Schullei-

terinnen/Schulleiter in Anspruch nehmen. Der Schulträger erhält dann Gelegenheit zur 

Stellungnahme innerhalb von vier Wochen; das vorgenannte Vorschlagsrecht für Bewerbe-

rinnen/Bewerber seitens der Schulkonferenz und des Schulträgers besteht in diesen Fällen 

nicht. 
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Die Verwaltung schlägt in Anlehnung an die Verfahrenspraxis in der letzten Legislaturperi-

ode vor, ein Vorstellungsgremium zur Besetzung der Stellen von Schulleiterinnen und 

Schulleitern mit max. vier Personen einzurichten.  

 

Dem Gremium sollten mindestens angehören: 

 

 der Ausschussvorsitzende, Ratsherr Dustin Tix, als Vorsitzender 

 die Leiterin/der Leiter des Amtes für Bildung und Erziehung als stellvertretende Vor-

sitzende bzw. als stellvertretender Vorsitzender  

 der Erste Beigeordnete, Rainer Weichelt, als weiteres Mitglied 

 

Die Bewerberinnen und Bewerber für Schulleitungsstellen sollen sich diesem Gremium vor-

stellen. Das Gremium hat die Aufgabe, dem Schulausschuss einen Besetzungsvorschlag zu 

unterbreiten, der das Vorschlagsrecht des Schulträgers gemäß § 61 Abs. 2 Schulgesetz 

NRW wahrnimmt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

 

Der Schulausschuss 

 

1. beschließt, zur Besetzung der Stellen von Schulleiterinnen und Schulleitern gemäß § 61 

Abs. 1 Schulgesetz NRW ein Vorstellungsgremium einzurichten und  

 

 

2. benennt Mitglieder für dieses Gremium und zwar 

 

a) als Vorsitzende/als Vorsitzenden:  ______________________________________ 

 

b) als Stellvertreter/-in:  ____________________________________________________ 

 

c) als weiteres Mitglied/ als weitere Mitglieder: 

_________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

i. V. 

 

 

 

 

 -  Rainer Weichelt - 

 Erster Beigeordneter 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

x Schul-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


